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ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude 

gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1 18. November 2013 

Gültig bis: 
06.09.2028 Reglltrtemwnmer 2 BY-2018-002082630 

Gebäude 

Gebaudetyp Mehrfamilienhaus 

Adresse Breslauerstr. 14 - 20, 91522Ansbach 

Gebäudeteil 

Baujahr Gebäude 
3 1956 

Baujahr Wärmeerzeuger 3' 
4 2018 

Anzahl Wohnungen 24 

Gebäudenutzfläche (A,.J 1.858,9 m• D nach § 19 EnEV aus der Wohnftache ermittelt 

Wesentliche Energieträger für Erdgas E 
Heizung und Warmwasser 3 

Erneuerbare Energien 

Art der Lüftung / Kohlung 

Anlass der Ausstellung 
des Energieausweises 

Art: 

)( FensterlOftung 
D SchachtlOftung 

□ Neubau 

Verwendung: 

□ Lüftungsanlage mit Wärmerockgewinnung D Anlage zur 
D LOftungsanlage ohne WärmerOckgewinnung Kohlung 

)( Vermietung / Verkauf 
□ Modernisierung □ Sonstiges 

(Änderung / Erweiterung) (freiwillig) 

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes 

0 

Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von 

standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energlevemrauchs ermittelt werden. Als Be­

zugsftache dient die energetische Gebäudenutzfläche nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen 

Wohnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen Oberschlagige Vergleiche ermOgli­

chen (Erläuterungen -siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4). 

)( Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energie­

bedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche Informationen zum Verbrauch sind 
freiwillig. 

□ Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Emrglevertnuchs erstellt (Energie­
verbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt. 

Datenerhebung BedarfNerbrauch durch D Eigentümer )( Aussteller 

□ Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe). 

-
Hinweise zur Verwendung des Energieausweises 

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das 
gesamte Wohngebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, 
einen oberschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen. 

Aussleller. 

Ingenieurbüro Jungbauer 
Unabhängige Energieberatungsleistungen 
Turnltzstr. 29 
91522 Ansbach 07.09.2018 

Ausstellungsdatum Unterschrift des Ausstellers 

1 
Datum der~ EnEV, gegel)eilllllfllfs angewendeten ~nung zur EnEV 2 Bei nicht l'clCt1tzeillgel Zuteilung 
der Registriemunvner (§ 17 Absatz 4 Satz 4 und 5 EnEV) Ist das Datum der Antragstllllung einzutragen; cle Regiltnemumn.r ist nach deren 

Eingang nachtrAglich einzusetzen. 3 Mehrfachangaben mOglk:h 
4 bei 'Mlnnel Mllzel'I Baujahr der Übergabestatio, 1 
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ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude 
gemäß den§§ 16ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)vom 1 18. November 2013 

BentctvieCer Energiebedarf des Gebäudes Registriernummer 2 BY-2018-002082630 

Energiebedarf 
C02-Emissionen 3 36.2 kg/(m2·a) 

f Endenergiebedarf dieses Gebäudes 

126,3 kWhl(m2·a) 

DIE! F_J.-_ 
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250 

145,7 kWhf(m2·a) • 

Primlrenerglebedarf dieses Gebäudes • 

Anforderungen CMlll'III EnEV 4 

prjmj1IJIQ8ßliebedarf 

FOr Energt,bfdalfsbfflchnunaen 11119pdltp Vtrf!hrtn 

Ist-Wert 145,7 k'Ml/(m'·a) Anforderungswert 88,2 k'Ml/(m'·a) )( Vetfahlen nach DIN V 4108-6 lni DIN V 4701-10 

0 Veifahnln nach DIN V 18599 Energetische Oualitlt de{ GebAudehOUe Hr' 
Ist-Wert o,n W/(m'·K) Anforderunos-t 0,10 Wt(m'·K) D Regelung nach § 3 Absatz 5 EnEV 

Sommer1icher Wärmeschutz (bei Neubau) D eingehalten 

Endenergiebedarf dieses Gebäudes 
[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] 

- -
Angaben zum EEWänneG 5 

Nutzung emeue,t,arer Energien zur Deckung des 
WlnnMlnd Kllt8bedarfs auf Grund des Emeuerba,._ 
Energfen..WlnnegeeetzN (EEWlnneG) 

Art Deckungsantell: 

Ersatzmaßnahmen 6 

Die Anforderungen des EEWlrmeG werden durch die 
El'IIIDnllnahme nach § 7 Abutz 1 Nummer 2 
EEWlrmeG erfflllt. 
D Die nach§ 7 Absatz 1 Numner 2 EEWlnneG 

verscharften Anforderung-111 der EnEV sind 
eingehalten. 

0 Die In Verbindung mit § 8 EEWlmleG um 
verschärften~ der EnEV sind 
eingehalten. 

Verschärfter Anforderungswert 
Primärenergiebedarf: k'Ml/(m'·a) 

Verschärfter Anforderungswert 
für die energetische Qualifit der 
Gebaudeh0lle Hr' W/(m'·K) 

D Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV 

126,3 kWh/(m2·a) 

Vergleichsvverte Endenergie 

MelilolEI F l 
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250 

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren 
Die Energieeinsparverordnung lasst für die Berechnung des ~iebedarfs 
untenichiedliche Velfahren zu, die im Einzelfall zu unterschlediche E~ 
nissen führen kOnnen. lnsbelondenl wegen standardisier1Br Randbedingwigen 
erlauben die &1igegebelien Wer1e keine ROcksdllOsse auf den tatsAchJichen 
Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedar1-1e der Skala sind spezifische 
Wel1e nach der EnEV pro Quadratmeter Gebludenutznache (,Y, cie im 
Allgemeinen grOßer ist als die Wohnllache des Gebludes. 

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fußnola 2 auf Seite 1 des Energieausweises 3 freiwiUlge Angabe 
4 

nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des§ 16 Absatz 1 Satz 3 EnEV 5 nur bei Neubau 
5 

nur bei Neubau im Fall der ~ung von § 7 Absatz 1 Nurrmer 2 EEWlrmeG 7 EFH: Einfanilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus 

~--~1115111130PUJSl.42 
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~a~.~~~~i~~~gs(EnwEV)vo ~ 118SN für Wohngebäude ~--------~=---~~=~:m:.:_...:;~· ~ovember 2013 ---=====J 
Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes Registriernummer 2 

BY-2018-002082630 

Energieverbrauch 

~\o E 
0 2S 50 75 100 125 150 
~ 

175 200 225 >250 

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes 
[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] 

Verbrauchserfassung - Heizung und Wannwasser 
Zeitraum 

von bis 
Energietrigef 3 

Primar­
energi&­
fald0r-

Eneigiellelbrauch 
[k'Ml) 

Anteil 
WllrmNasser 

[k'Ml] 

AmllllHeiNlg 
{IMtl] 

Klirre­
fak!Dr 

Vergleichswerte Endenergie 

~I o I e 1~ 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250 

Erläuterungen zum Verfahren 

Die modellhaft emitlelten V~ beziehen sich auf Geblude, in denen warme lllr H~ und 
WllrmNasW durch Heizkessel im GebllJde beleitgestelt 
wird. 
Sall ein EnergilNeltnuch eines nit Fem- oder Nahwlrme behelmn Gebludes veiglichen --,, ist zu beechlen, 
dasa hier llClffllllec weite ein IITI 15 - 30 % gerirGerel' 
Energlevelbrauch als bei ~• Gebluden rrit 
Kesselheizung zu ~ ist. 

Das Veifahren zur Ermittlung des Energievert>rauchs ist durt:h die Enetgieeinspe,verordnUnl vagegeben. Die W11na der Skala sind 
spezifilc:he Werte pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (A.J nach der Energieei~. die im Allgemeinen i,OBe1' Ist als cle 
Wohnlllche des Gebäudes. Der tatsAchllche Energiellelbrauch einer Wohnung oder eines Gebludes weicht lnsbela odere wegen des 'Mtlenmgseinftusses und sich andemden Nutzerverhaltens vom 111,gegebeuen EnergieYerbllluch ab. 

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fußnole 2 auf Sei1B 1 del EneigieauSWelMI 3 gegebenenfalls auch Leemandszuschläge, Warmwasser-oder KOhlpeU9Chale in k'Ml • EFH: EinfamlienhauS, MFH: t.1ehrflrnlienhaus 
~---r,---• 11511130PLUSl.42 
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ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude 
gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1 18. November 2013 

Empfehlungen des Ausstellers Registriemunvner 2 BY-2018-002082630 0 
- - ------ - -

l Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung 
Maßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind D möglich )ll( nicht möglich 1 
Empfohlene Modernisierungsmaßnahmen 

empfohlen (freiwillige Angaben) 

geschätzte 

Nr. Bau- oder Maßnahmenbeschreibung in in als geschätzte Kosten pro 
Anlagenteile einzelnen Schritten Zusammenhang Einzel- Amortisa- eingesparte 

mit größerer maß- tionszeit Kilowatt-
Modernisierung nahme stunde 

,\ Endeneraie 

o weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt 

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fOr das Gebäude dienen lediglich der lnfonnation. 
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fOr eine Energieberatung. 

Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind Ingenieurbüro Jungbauer, Unabhängige Energieberatungsleistungen, Dipl.-
Ing. (FH) B. Jungbauer 

erhältlich bei/unter: Turnitzstr. 29, 91522Ansbach 

- - - -
Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig) 

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fußnote 2 auf Seitll 1 des Energieausweises 
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ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude 
gemäß den§§ 16ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)vom 1 18. November 2013 

Erllutarungen 

Angabe Gebäud,wH - Seite 1 
Bel Wohngebäuden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu 
anderen als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung 
des Energieausweises gemäß dem Muster nach Anlage 6 auf 
den Gebäudeteil zu beschranken, der getrennt als Wohnge­
baude zu behandeln ist (siehe im Einzelnen § 22 EnEV). Dies 
wird im Energieausweis durch die Angabe .Gebaudetell" deut­
lich gemacht. 

Erneuerbare Energien - Seite 1 
Hier wird darüber informiert, 'M>fOr und in welcher Art erneuer­
bare Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthalt Seite 2 
(Angaben zum EEWarmeG) dazu weitere Angaben. 

Enem!ebedf rt-Seite 2 
Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primarenergle­
bedarf und den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben 
werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden 
auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw. gebaudebezogener 
Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedin­
gungen (z.B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzer­
verhalten, standardisierte Innentemperatur und innere warme­
gewinne usw.) berechnet. So lasst sich die energetische Qua­
lität des Gebäudes unabhängig vom Nutzerverhalten und von 
der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen der standardi­
sierten Randbedingungen ertauben die angegebenen Werte 
keine ROckschlDsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch. 

Primlrenergjebedarf ::::§elte 2 
Der Primarenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Ge­
bäudes ab. Er berücksichtigt neben der Endenergie auch die 
sogenannte .Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, 
Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energieträger (z.B. 
HeizOI, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Ein kleiner 
Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe 
Energieeffizienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt 
schonende Energienutzung. Zusätzlich können die mit dem 
Energiebedarf verbundenen C02-Emissionen des Gebäudes 
freiwilllg angegeben werden. 

Energetjsche OuaUtlt der GeblludehOlle-§efte 2 
Angegeben ist der spezifische, auf die warmeObertragende 
Umfassungs flachebezogene Transmissionswarmevertust (For­
melzeichen in der EnEV: HT•). Er beschreibt die durchschnitt­
liche energetische Qualltat aller warmeObertragenden Umfas­
sungsflachen (Außenwände, Decken, Fenster etc.) eines Ge­
baudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen 
Wärmeschutz. Außerdem stellt die EnEV Anforderungen an 
den sommerlichen Wärmeschutz (Schutz vor Überhitzung) 
eines Gebaudes. 

EndenerQlebedarf ::::§elte 2 
Der Endenergie bedarf gibt die nach technischen Regeln be­
rechnete, jährlich benötigte Energiemenge fOr Heizung, LDftung 
und Warmwasserbereitungan. Er wird unter Standardklima­
und Standardnutzungsbedingungen errechnet und Ist ein Indi­
kator fOr die Energieeffizienz eines Gebäudes und seiner Anla­
gentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die 
dem Gebaude unter der Annahme von standardisierten Bedin­
gungen und unter Berücksichtigung der Energieverluste zuge­
fOhrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, 
der Warmwasserbedarf und die notwendige LOftung sicher­
gestellt werden können. Ein kleiner Wert signalisiert einen 
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz. 

' siehe Fußnolll 1 auf Sei1a 1 des Energieausweise 

~--.E.•~• 11151183DPUJSU2 

0 
Angaben zum EEWlrmeG - Seite 2 
Nach dem EEWarmeG mossen Neubauten in bestinmtem 
Umfang erneuerbare Energien zur Deckung des warme- und 
Kaltebedarfs nutzen. In dem Feld .Angaben zum EEWärmeG" 
sind die Art der eingesetzten erneuerbaren Energien und der 
prozentuale Anteil der PflichterfOllung abzulesen. Das Feld 
.Ersatzmaßnahmen" wird ausgetollt, wenn die Anforderungen 
des EEWarmeG teilweise oder vollständig durch Maßnahmen 
zur Einsparung von Energie erfOllt werden. Die Angaben 
dienen gegenober der zustandigen Behörde als Nachweis 
desUmfangsderPflichterfOllungdurchdieErsatzmaßnahmeund 
der Einhaltung der fOr das Gebäude geltenden verschärften 
Anforderungswerte der EnEV. 

Endenergleyerbrauch -Seite 3 
Der Endenergieverbrauch wird fOr das Gebäude auf der Basis 
der Abrechnungen von Heiz- und Wannwasserkosten nach der 
Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter 
Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energiever­
brauchsdaten des gesamten Gebaudes und nicht der einzel­
nen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste Energiever­
brauch fOr die Heizung wird anhand der konkreten örtlichen 
Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutsch­
landweiten Mittelwert umgerechnet. So fOhrt beispielsweise ein 
hoher Verbrauch in einem einzelnen harten Winter nicht zu ei­
ner schlechteren Beurteilung des Gebäudes. Der Endenergie­
verbrauch gibt Hinweise auf die energetische Quarrtat des Ge­
baudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signali­
siert einen geringen Verbrauch. Ein ROckschluss auf den kOnf­
tig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht möglich; insbe­
sondere kOnnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten 
stark differieren, weil sie von der Lage der Wohneinheiten im 
Gebaude, von der jeweiligen Nutzung und dem individuellen 
Verhalten der Bewohner abhängen. 
Im Fall längerer Leerstande wird hierfOr ein pauschaler Zu­
schlag rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung 
einbezogen. Im Interesse der Vergleichbarkeit wird bei dezen­
tralen, in der Regel elektrisch betriebenen Warmwasseranla­
gen der typische Verbrauch Ober eine Pauschale bertlcksich­
tigt. Gleiches gilt fOr den Verbrauch von eventuell vorhandenen 
Anlagen zur RaumkOhlung. Ob und inwie'Mlit die genannten 
Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle 
.Verbrauchserfassung• zu entnehmen. 

PrlmlnNl8l'glM1>rauch-Seite 3 
Der Primarenergieverbrauch geht aus dem fOr das Gebäude 
ermittelten Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primärener­
giebedarf wird er mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt, 
die die Vorkette der jeweils eingesetzten Energieträger berück­
sichtigen. 

Pflichtangaben fOr lmmoblllenanZlligen-SeHt 2 im 3 
Nach der EnEV besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die 
in § 16a Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafOr 
erforderlichen Angaben sind dem Energieausweis zu entneh­
men, je nach Ausweisart der Seite 2 oder 3. 

Ytmltfche!tr1I-§eftl 2 und 3 
Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft 
ermittelte Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte fOr grobe 
Vergleiche der Werte dieses Gebäudes mit den Vergleichs­
werten anderer Gebäude sein. Es sind Bereiche angegeben, 
innerhalb derer ungefähr die Werte fOr die einzelnen 
Vergleichskategorien liegen. 
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